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Grundlagen des VerwaltungsprozessrechtsI. 

Lektion 1: Verwaltungsrechtsweg

Auch die Verwaltung ist nicht unfehlbar. Zwar ist die vollziehende Ge-
walt gemäß Art. 20 III GG an Gesetz und Recht gebunden, doch liefe diese 
Bindung leer, wenn sie keinerlei Kontrolle unterworfen wäre. Eine solche 
Kontrolle zu gewährleisten, sind insbesondere die Verwaltungsgerichte 
berufen: Sie ermöglichen dem Bürger, mit Hilfe von Rechtsbehelfen eine 
gerichtliche Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen herbeizufüh-
ren. Dadurch wird zugleich dem Gewaltenteilungsprinzip Genüge getan, 
das eine gegenseitige Kontrolle der drei Staatsgewalten erfordert.

Verfahren, Organisation und Zuständigkeiten der Verwaltungsgerichts-
barkeit sind in der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – festgelegt. 
Verwaltungsprozessrecht ist also das Rechtsgebiet, das sich mit dem Ver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten befasst. Gegen Maßnahmen der 
Verwaltung kann sich der Bürger mit den in der VwGO vorgesehenen 
Klagen (etwa Anfechtungs- und Feststellungsklagen) und Anträgen (ins-
besondere auf vorläufigen Rechtsschutz) wehren. 

Bereits an dieser Stelle ein kleiner Hinweis: Ohne die in diesem Band 
angegebenen Paragrafen nachlesen zu können, macht die Lektüre dieses 
Buchs wenig Freude (und noch weniger Sinn). Auch wenn der tiefe Griff 
in die Tasche Überwindung kostet, besorgen Sie sich – zumindest wenn 
Sie es häufiger mit dem Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht zu 
tun haben – eine umfassende Gesetzessammlung. Bekannt ist da der 
„Sartorius“. Die VwGO alleine führt nicht weit genug, da die Beispielsfälle 
sich in vielerlei verwaltungsrechtliche Rechtsgebiete begeben werden.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist also der Zweig der deutschen Ge-
richtsbarkeit, der der gerichtlichen Kontrolle eines Verwaltungshandelns 
dient. Wann aber ist der Rechtsweg zu ihr eröffnet, d.h. in welchen Fällen 
müssen die Verwaltungsgerichte (und nicht Zivil-, Finanz- oder Strafge-
richte etc.) angerufen werden? Zur Klärung dieser Frage starten wir mit 
Beispielsfall 1: 
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Aufdrängende Sonderzuweisungen

 Fall 1
Der Beamte der Bundespolizei B hat im letzten Jamaica-Urlaub neue 
religiöse Erkenntnisse gewonnen: Um seiner Verehrung für Haile Se-
lassie Ausdruck zu verleihen, lässt er seine Haare lang wachsen und zu 
Dreadlocks formen. Sein Dienstvorgesetzter D ist von B’s neuem Glauben 
dagegen wenig angetan: Er weist ihn an, zum Friseur zu gehen und sich 
die „Wursthaare“ wieder abschneiden zu lassen. Tief in seinen religiösen 
Gefühlen verletzt, will B gegen die Weisung gerichtlich vorgehen. Wel-
cher Rechtsweg steht ihm offen? 

Der Verwaltungsrechtsweg kann auf zwei verschiedene Arten eröffnet 
sein: Entweder weist eine so genannte aufdrängende Sonderzuweisung 
oder die Generalklausel des § 40 I VwGO einen Rechtsstreit den Verwal-
tungsgerichten zu. 

Aufdrängende Sonderzuweisungen sind gesetzliche Bestimmungen, die 
eine Streitigkeit ganz explizit der Verwaltungsgerichtsbarkeit zuordnen: 
So heißt es in § 126 I BRRG, der mit Abstand bedeutendsten aufdrängen-
den Sonderzuweisung: „Für alle Klagen der Beamten, Ruhestandsbeamten, 
früheren Beamten und der Hinterbliebenen aus dem Beamtenverhältnis 
ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.“

Ist in der Prüfung eine beamtenrechtliche Streitigkeit zu bearbeiten, ist 
der Verwaltungsrechtsweg mithin in aller Regel bereits nach § 126 BRRG 
eröffnet. Ein Eingehen auf die Voraussetzungen des § 40 I VwGO erübrigt 
sich dann. Weitere Sonderzuweisungen finden sich etwa in § 54 BAFöG 
für Streitigkeiten über die Ausbildungsförderung, sowie in §§ 8 IV, 12, 
16 III 2 HandwO für bestimmte Streitigkeiten im Rahmen der Hand-
werksordnung.

In Fall 1 muss B sich daher an das Verwaltungsgericht wenden: Er ist 
Beamter und will eine Anweisung seines Dienstherren angreifen; gemäß 
§ 126 BRRG ist hier der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. 
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7Lektion 1: Verwaltungsrechtsweg

Generalklausel

 Fall 2
F betreibt einen Friseursalon. Die Geschäfte laufen blendend, doch mag 
F seine Gewinne nicht mit dem Finanzamt teilen: Trotz mehrerer Auf-
forderungen weigert er sich, Steuern zu zahlen. Die Gewerbeaufsichts-
behörde untersagt dem F daraufhin die weitere Ausübung des Betriebs 
nach § 35 GewO. F will sich vor Gericht wehren. Welcher Rechtsweg 
steht ihm offen?

In Prüfung wie Praxis kommen in den meisten Fällen aufdrängende Son-
derzuweisungen nicht in Betracht. Die Eröffnung des Verwaltungsrechts-
wegs ist dann anhand der Generalklausel des § 40 I VwGO zu prüfen.

§ 40 I VwGO stellt an den jeweils zu entscheidenden Rechtsstreit drei 
Anforderungen für die Eröffnung des Rechtswegs zu den Verwaltungs-
gerichten:

Zunächst muss es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit han-
deln; insoweit können mitunter schwierige Abgrenzungsfragen zu Privat-
rechtsstreitigkeiten auftreten. Die öffentlich-rechtliche Streitigkeit muss 
darüber hinaus nichtverfassungsrechtlicher Art sein: Die Verwaltungs-
gerichte sollen sich nicht in die verfassungsrechtliche Willensbildung 
oberster Staatsorgane einmischen. Schließlich können Spezialvorschrif-
ten, so genannte abdrängende Sonderzuweisungen, die Streitigkeit trotz 
ihres öffentlich-rechtlichen Charakters nichtverfassungsrechtlicher Art 
anderen Gerichten als den Verwaltungsgerichten zuweisen.

Generalklausel, § 40 I VwGO

§ 40 I VwGO stellt an den jeweils zu entscheidenden Rechtsstreit 
drei Anforderungen für die Eröffnung des Rechtswegs zu den Ver-
waltungsgerichten:

öffentlich-rechtlicheXX  Streitigkeit 
nichtverfassungsrechtlicher Art XX
keine abdrängende SonderzuweisungXX

!
Leitsatz 1
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